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Rat 04.04.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 199/2019-1 

    Stand 14.03.2019 

 
Betreff 
 

9. Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bornheim 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Rat beschließt folgende Satzung: 
 
9. Satzung vom ......... zur Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bornheim 
vom 11.11.2004 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am …….. aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 
41 Abs. 2 und § 57 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV.NRW.S.759, ber. 2019, S. 23), 
mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder folgende 9. Satzung zur Änderung der 
Zuständigkeitsordnung der Stadt Bornheim vom 11.11.2004 beschlossen: 
 
Artikel I 
 
Die Zuständigkeitsordnung der Stadt Bornheim vom 11.11.2004 wird wie folgt geändert: 
 

1. § 1 Absatz 3 Ziffer 3 wird gestrichen. 
 

2. In § 3 Absatz 5 wird „die Befugnis nach § 63 des Landesbeamtengesetzes (Verbot 
der Amtsführung)“ ersetzt durch „die Befugnis nach § 39 Beamtenstatusgesetz (Ver-
bot der Führung der Dienstgeschäfte) 

 
Ferner wird § 3 um folgenden Absatz 12 ergänzt: 

 
„(12) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über die Vermietung und Ver-
pachtung von städtischem Grundbesitz und städtischen Gebäuden, ausgenommen 
Verwaltungs- und Schulgebäude, sowie über die Anmietung und Anpachtung von 
Grundbesitz und Gebäuden Dritter.“  

 
3. § 6 Absatz 2 Satz 1 und Satz 3 werden gestrichen und 

Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Der Betriebsausschuss entscheidet über das Abwasserbeseitigungskonzept.“ 
 

4. In § 11 Absatz 6 wird die Ausnahmeregelung gestrichen. 
 

5. In § 15 Absatz 2 Ziffer 1 wird „die Befugnis nach § 63 des Landesbeamtengesetzes 
(Verbot der Amtsführung)“ ersetzt durch „die Befugnis nach § 39 Beamtenstatusge-
setz (Verbot der Führung der Dienstgeschäfte) 
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und Ziffer 4a gestrichen. 

 
Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Sachverhalt 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.02.2019 beschlossen, die Zuständigkeitsordnung zu 
ändern und die Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses wie im Beschlussentwurf 
vorgesehen zu erweitern. Auf die Vorlage 691/2018-1 wird verwiesen. Die Änderung der Zu-
ständigkeitsordnung hat durch Satzung zu erfolgen. 
 
Gleichzeitig wird in § 6 die Zuständigkeit des Betriebsausschusses angepasst. Nach Über-
tragung der Abwasserbeseitigung auf den Stadtbetrieb Bornheim AöR fallen diese Angele-
genheiten grundsätzlich in die Zuständigkeit des Stadtbetriebs. Ausgenommen hiervon ist 
das Abwasserbeseitigungskonzept (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 der Satzung der Stadt Bornheim über 
die Anstalt des öffentlichen Rechts „Stadtbetrieb Bornheim“ vom 02.10.2007). 
 
In § 3  Abs. 5 und § 15 Abs. 2 Ziffer 1 erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Gesetzeslage. 
 
Die bis zum 31.12.2016 befristeten Ausnahmeregelungen in §§ 1, 11 und15 werden gestri-
chen. 
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